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Verwahrräume dürfen nicht geöffnet werden, wenn sich B e 

steck darin befindet.

Das Öffnen und Schließen der Verwahrräume hat g r u n d s ä t z 

lich unter Absicheryfig durch einen weiteren Mitarbeiter 

zu er f o l g e n .

Bei Verhaf tet enb ewegung  im Ve rwahr hau^ yf m RaJitiSn der 

Durch führung des Aufenthaltes im ^ e l e n ^ & i n d  Zuführungen 

jeglicher Art einzustellen. >

Die Bartpflege d e a t i f l l I  Gfffen Verhafteten wird täglich 

von 6.00 Uhr .bjf’s 6.30 Uhr gewährleistet.

8. Beim Führen von Verhafteten ist die Warnlic htanlage

(Rotlicht) zu nutzen. Während der Nutzungsdauer ist das 

Öffnen der Türen und das Betreten des Flures untersagt.

9. Die festgelegten Verpfl egungsz eiten  sind konsequent e i n 

zuhalten. Abweichungen sind in Abstimmung mit den z u s t ä n 

digen Angehörigen der Abteilung XIV/6 zu korrigieren.

10. Im Verwahrhaus sind die Prinzipien der Sicherheit, Ordnung, 

Diszip lin  und äußerste Ruhe veran twort ung sbewu ßt d u r c h 

zusetzen.

Die Angehörigen haben sich nur mit Dienstgrad anzusprechen.

11. Dien stz eit  der Angehörigen des H a f t v o l 1 z u g e s :

Frühdienst

Spätdienst

6 . 0 0  

9.00

15.00 Uhr

18.00 Uhr


